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Kurztitel 

Übereinkommen über die Zustellung gerichtlicher und außergerichtlicher Schriftstücke im Ausland in 
Zivil- oder Handelssachen vom 15. November 1965 
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BGBl. III Nr. 137/2020 
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Vertrag – Multilateral 

§/Artikel/Anlage 

Art. 16 

Inkrafttretensdatum 

12.09.2020 

Index 

49/08 Amtshilfe, Zustellung von Schriftstücken 

Text 

Artikel 16 

War zur Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens eine Ladung oder ein entsprechendes Schriftstück nach 
diesem Übereinkommen zum Zweck der Zustellung in das Ausland zu übermitteln und ist eine 
Entscheidung gegen den Beklagten ergangen, der sich nicht auf das Verfahren eingelassen hat, so kann 
ihm der Richter in Bezug auf Rechtsmittelfristen die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand bewilligen, 
vorausgesetzt, 

 a) dass der Beklagte ohne sein Verschulden nicht so rechtzeitig Kenntnis von dem Schriftstück 
erlangt hat, dass er sich hätte verteidigen können, und nicht so rechtzeitig Kenntnis von der 
Entscheidung, dass er sie hätte anfechten können, und 

 b) dass die Verteidigung des Beklagten nicht von vornherein aussichtslos scheint. 

Der Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ist nur zulässig, wenn der Beklagte ihn innerhalb 
einer angemessenen Frist stellt, nachdem er von der Entscheidung Kenntnis erlangt hat. 

Jedem Vertragsstaat steht es frei zu erklären, dass dieser Antrag nach Ablauf einer in der Erklärung 
festgelegten Frist unzulässig ist, vorausgesetzt, dass diese Frist nicht weniger als ein Jahr beträgt, von der 
Erlassung der Entscheidung an gerechnet. 

Dieser Artikel ist nicht auf Entscheidungen anzuwenden, die den Personenstand betreffen. 
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